
Pfaffinger Rohrnetz-&Sanierungstechni k GmbH
Postfach 2148 . 94011 Passau

Gemeinde Neukirchen
Sollacher Straße 4
94336 Hnderdorf

PFAFFINGER
UNTERNEHMENSGRUPPE

kh, Passau, den 25.11.2021

BAUEN
SEIT 1855

An ebot an die rivaten Hausei entümer der Gemeinde Neukirchen

Reinigung und Inspektion privater Hausanschlusskanäle und -leitungen
im Zuge der Kanalinspektion des öffentlichen Bereiches von Hausanschlüssen
und -leitungen der Gemeinde Neukirchen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge oben genannter Maßnahme können wir Ihnen die Inspektion ihrer
privaten Entwässerungsanlage wie folgt kostengünstig anbieten:

Pos. Text Menge Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

Einrichtun s auschale ro Hausanschluß

1. 1. Erfassen der Stammdaten, Anlegen eines Datensatzes 1, 00
für den Grundstückseigentümer, im Zuge der durch die
Gemeinde beauftragten Untersuchung. Preis pro Anschluß.

Stck 35,00  35,00  

Anschlußuntersuchun DN 100 - DN 200

2. 1 Inspektion und Reinigung der Anschlußleitung vom 1,00 Stck
Hauptkanal aus bzw. von vorhandenen Revisionsschacht
auf dem Grundstück aus. Untersuchung des Haupt-
Stranges von Grundstücksgrenze bis Revisonsschacht
bzw. bis Hauskante oder Bodenplatte.
Die Reinigung erfolgt durch einmaliges Ziehen mit dem
Spülschlauch der TV-Einheit, ohne Wurzelfräsarbeiten.
Länge der zu untersuchenden Leitung: 0 - 8, 00 m

2. 2. Mehrlängen, über 8, 00 m Länge, sowie auf Wunsch bei
zusätzlichen Untersuchungen von Regenwasserabläufen,
ACO-Drain-Rinnen oder von verzweigten Rohrleitungen.
Preis pro Meter Mehrlänge: 1, 00 m

85, 55  85,55  

10, 69   nur Einh. -Preis
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pro Stck

Seite 2 zum Angebot vom 25. 11. 2021

Pos. Text

Leitun sortun und Markierun
3. 1. Ortung des Leitungsverlaufes und Markierung der

georteten Rohrleitung an der Erdoberfläche mittels
Farbe bzw. durch Einschlagen eines Pflockes, als
zusätzliche Wunschleistun des Hausei -ntümers.

Die Abrechnung erfolgt nach Stück georteter Leitungen.
Leitungslänge bis 5, 00 m.

Schachtreini un anfahrbarer rivater Revisionsschächte
3. 2. Ausspritzen und Reinigen von Revisionsschächten 1, 00 Stck

auf dem Privatgelände des Hauseigentümers,
ohne Saugarbeiten, Preis pro Stück gereinigter
Revisionsschächte

Dokumentation
4. 1. Haltungsgrafiken.Untersuchungsberichte
4. 2. Digitale Bilder auf Fotoblatt
4. 3. ISYBAU- Datenspeicherung auf CD / DVD
4.4. Digitaler Schadensfilm auf DVD

Stundensatz TV- bzw. S üleinheit
5. 1. Stundensatz der TV- bzw. Spüleinheit bei sehr

schwierigen Einsatzbedingenen bzw. bei unvorher-
sehbaren Arbeiten, die nicht durch Leistungspositionen
abgedeckt sind.
Preis pro Stunde der jeweiligen Einheit.

BAUEN
SEIT 1855

Menge Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

pro Std

68,00   nur Einh.-Preis

12,50  12,50  

1,00
1,00
1, 00
1, 00

Stk
Stk
Stk
Stk

0,
0,
5,

12,

68  
02  
00  
00  

0,68  
0,02  
5, 00  

12,00  

179, 90   nur Einh. -Preis

Netto:
19% Mwst:

Brutto:

150,75  
28,64  

179,39  

Abgerechnet werden die tatsächlich ausgeführten Mengen bzw. Stunden.
Es gelten unsere Allgemeinen Vertragsbedingungen (siehe Anlage)
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Auftragserteilung zur Kanalinspektion des privaten Hausanschlusses bzw.
derAnschlußleitungen auf dem Privatgelände

BAUEN
SEIT1855

Hiermit beauftra e ich die Pfaffin er Rohrnetz- & Sanierun stechnik GmbH
Wiener Straße 35 94032 Passau meine Hausanschlußleitun en auf dem Grundstück
emäßdemAn ebotvom25. 11.2021 zu reini en und ins izieren.

Die Abrechnung der Leistung erfolgt gemäß den entsprechenden Positionen im Angebot.
Zusätzliche Leistungen, die nicht im Angebot enthalten sind, werden separat angeboten bzw.
vereinbart.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingen der Pfaffinger Rohrnetz-& Sanierungstechnik Gmbhl
vom 01. 01. 2020, die ich mit dem Angebot erhalten habe.

Neukirchen, den.
Unterschrift des Auftraggebers

Auftraggeber bzw. Rechnungsanschrift:

Beauftra un bitte an fol ende Adresse schicken:

Umwelt faffin er. com oder er Telefax an : 0851 / 390 11 06

oder er Post an:

Pfaffinger Rohrnetz- & Sanierungstechnik GmbH
hlerr Markus Frank
Wiener Straße 35
94032 Passau.

Vielen

Pfaffinger Rohrnetz-&
SanierungstechnikGmbH
WienerStraße35
94032 Passau

Tel. +49 851 390-0

Fax+^9 851 390-11 06

umwelt@pfaffinger. com
www. pfaffinger. com
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Pfaffinger Rohrnetz- & Sanierungstechnik GmbH,
Wiener Straße 35, 94032 Passau
Stand 01.01. 2020, Seite 1/2

Kaufmännische Bedingungen

l. Diese Allgemeinen Geschäftsbdingungen (AGB) gelten für den
gesamten Geschäftsverkehr zwischen der Pfaffinger Rohrnetz- &
Sanierungstechnik GmbH als Auftragnehmer (im Folgenden: AN)
und ihrem Auftraggeber (im Folgenden: AG). Entgegenstehende
oder von den AGB abweichende Bedingungen des AG erkennt

der AN nur an, wenn er ausdrücklich schriftlich der Geltung zu-
stimmt. Diese AGB gelten auch dann, wenn der AN in Kenntnis

entgegenstehender, von diesen AGB abweichender Bedingungen
des AG die Leistung vorbehaltlos ausführt.

2. Alle Vereinbarungen, die im Einzelfall zwischen dem AN und dem
AG getroffen werden, haben Vorrang vor diesen AGB. Für den
Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw.
die schriftliche Bestätigung des AN maßgebend.

3. Soweit nicht ausdrücklich abweichend angegeben, stellt ein An-

gebot des AN ein bindendes Angebot dar, das der AG innerhalb
von 3 Monaten annehmen kann.

4. Der AG ist verpflichtet, dem AN einen Ansprechpartner am Ort
der Leistungserbringung zu benennen, der zur Abgabe und Ent-
gegennahme aller vertragsrelevanten Erklärungen sowie zur Vor-
nähme aller vertragsrelevanten Handlungen ermächtigt und be-
rechtigt ist.

5. Sofern dem Auftrag kein Angebot zugrunde liegt, gilt die zum Zeit-
punkt der Beauftragung gültige Preisliste des AN. In den Ange-
botspreisen ist eine An- und Abfahrt der erforderlichen Fahrzeug-
technik enthalten, zusäüliche Anfahrten werden gesondert ab-
gerechnet.

6. Alle genannten Preise sind Nettopreise zzgl. USt. in der jeweiligen
gesetzlichen Höhe.

7. Teilleistungen können abgerechnet werden.

8. Rechnungen sind zahlbar ohne Abzüge innerhalb von 14 Tagen nach
Zugang der Rechnung auf ein auf der Rechnung benanntes Konto.
Mit Ablauf dieser Frist kommt der AG in Verzug.

9. Befindet sich der AG in Zahlungsverzug, werden für jede Mahnung
Mahnkosten in Höhe von 25, 00   berechnet. Daneben ist der AN

berechtigt, seinen Verzugsschaden nach den gesetzlichen
Bestimmungen geltend zu machen.

10. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass der Anspruch
des AN auf die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähig-
keit des AG (Z. B. Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens) gefährdet wird, so ist der AN, vorbehaltlich
sonstiger Rechte, nach seiner Wahl berechtigt, ohne Fristsetzung
vom Vertrag zurückzutreten bzw. den Vertrag aus wichtigem
Grund zu kündigen oder seine Leistung zu verweigern, bis der AG
die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie leistet. Unter
den gleichen Voraussetzungen werden Zahlungsansprüche des
AN für Geschäfte soweit ausgeführt, sofort fällig.

11. Dem AG stehen Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte nur
insoweit zu, als seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt,
unbestritten oder vom AN anerkannt werden.

12. Kommt der AG in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft
sonstige Mitwirkungspflichten, so ist der AN berechtigt, Ersatz des
ihm insoweit entstehenden Schadens, sowie etwaiger Mehrauf-
Wendungen zu verlangen.

13. Verlangt der AN nach der Leistungserbringung - gegebenenfalls
auch vor Ablauf der vereinbarten Ausführungsfrist - die Abnahme
der Leistung, so hat sie der AG binnen 12 Werktagen durchzuführen;
eine andere Fristkann vereinbart werden. Auf Verlangen des AN
sind in sich abgeschlossene Teile der Leistung gesondert abzuneh-
men. Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung als abgenom-
men mit Ablauf von 12 Werktagen nach schriftlicher Mitteilung über
die Fertigstellung der Leistung. Wird keine Abnahme verlangt und
hat der AG die Leistung oder einen Teil der Leistung in Benutzung
genommen, so gilt die Abnahme nach Ablauf von 6 Werktagen nach
Beginn der Benutzung als erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist.

14. Ist die Leistung mangelhaft, hat der AG dem AN die zur geschuldeten
Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben.

15. Die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechts-
mangeln beträgt ein Jahr ab Abnahme. In Abweichung davon gilt in
den Fällen des § 634 a Abs. l Nr. 2 BGB die gesetzliche Verjährungs-
frist.

16. Wird ein Leistungstermin vom AN nicht eingehalten, so ist der AG
berechtigt und verpflichtet, dem AN schriftlich eine angemessene
Nachfrist für die Leistung zu setzen. Die Nachfrist hat mindestens
14 Tage zu betragen.

17 Auf Schadensersatz haftet der AN - gleich aus welchem Rechtsgrund -
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässig-
keit haftet der AN nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit, und für Schäden aus der Verlet-
zung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfül-
lung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regel-
mäßig vertraut und vertrauen darf). In dem letrtgenannten Fall der
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist die Haftung des AN
auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schadens begrenzt. Die vorstehende Haltungsbeschränkung gilt nicht,
soweit ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die
Leistung übernommen wurde. Die zwingende Haftung auf Grund der
Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleibt ebenfalls unbe-
rührt.

18. Im Zuge der Leistungserbringung gelieferte Ware bleibt bis zur voll-

ständigen Zahlung aller - auch künftiger Verbindlichkeiten - aus der
Geschäftsbeziehung einschließlich anderer mit dem AG geschlosse-

ner Vertrage Eigentum des AN. Bei vertragswidrigem Verhalten des
AG, insbesondere bei Nichtzahlung der fälligen Vergütung, ist der AN
berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurück-

zutreten und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des
erklärten Rücktritts heraus zu verlangen. Solange das Eigentum noch

nicht übergegangen ist, hat der AG den AN unverzüglich schriftlich zu
benachrichtigen, wenn die gelieferten Sachen gepfändet oder sonsti-
gen Eingriffen Dritter ausgesetzt sind. Der AN ist verpflichtet, die ihm
zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des AG freizugeben, soweit
ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt.

19. Handelt es sich bei dem AG um einen Unternehmer, eine juristische
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Son-

dervermögen im Sinne von 5 310 Absatz l BGB, ist Gerichtsstand für
alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag Passau. Der AN ist jedoch auch
berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des AG zu erheben.

20. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien
unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mitAus-
nähme des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
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Technische Bedingungen

Allgemeines

21. Der AG hat dem AN alle zur Durchführung des Auftrages erforder-
lichen Informationen, insbesondere Pläne des Leitungssystemes,
sofern bekannt bzw. vorhanden, zur Verfügung zu stellen.

22. Besondere Arbeitserschwernisse, die dem AG bekannt sind oder

sein müssen, hat er dem AN unverzüglich, spätestens vor der
Arbeitsausführung anzuzeigen. Dies sind z. B. die Existenz einer
Hebeanlage, Korrosion, Vorschäden, Sanierungsstellen, gefähr-
dete Rohrmaterialien wie Eternit, PVC oder Blei, untypische
Fremdkörper oder Chemikalien im Rohr sowie frühere Misser-
folge von Arbeiten zur Lösung des aktuellen Problems an der Ab-
wasseranlage. Gleiches gilt für Abwasseranlagen, die nicht nach
den vorliegenden Planunterlagen oder dem Stand der Technik
hergestellt sind.

23. Die Bestimmung der Art und Weise der Durchführung des erteil-
ten Auftrages (Z. B. Festlegung des Arbeitsausgangspunktes sowie
des Maschinen- und Geräteeinsatzes) obliegt im Rahmen des er-
teilten Auftrages und den anerkannten Regeln der Technik allein
dem AN.

24. Die betroffenen Schächte und Reinigungsöffnungen müssen für
die erforderlichen Fahrzeuge auf befestigten und für schwere
Fahrzeuge geeigneten Flächen direkt anfahrbar sein. (LKW bis
32 t, nicht gelandegängig).

25. Der AG stellt am Einsatztag den ungehinderten Zugang zu allen für
die Arbeiten notwendigen Schächten, Räumen, Revisions- und
Reinigungsöffnungen sicher. Warte- oder Regiezeiten, die der AN
nicht zu verantworten hat, werden nach Zeitaufwand berechnet.

26. Soweit die Leistungserbringung durch Mängel an der Abwasser-
anläge, eingeschränkte Zugriffs- und Zugangsmöglichkeiten oder
sonstige vom AN nicht zu vertretende Leistungshindernisse nicht
möglich ist, kann der AN für die Leistungserbringung und etwaige
Erfolge keine Gewähr übernehmen.

27. Der AN übernimmt die Sicherung der unmittelbaren Arbeitsstelle.
Weitergehende Verkehrssicherungen oder -lenkungen sind
gesondert zu vergüten.

28. Angebote beruhen auf Mengenangaben des AG oder einer Auf-
wandsschätzung des AN. Die Abrechnung erfolgt nach realem Auf-
wand zum Nachweis.

29. Der AG stellt auf dem Grundstück Strom für Kleingeräte (220 V)
und Wasser für die Reinigung und Druckprüfung (3 bar, Anschluss
Storz-C) kostenfrei zur Verfügung.

30. Die Kanäle sind wasserfrei und verfügen über einen freien Ablauf
(Vorflut). Wasserhaltung wird gesondert vergütet.

31. Angebote basieren grundsätzlich auf der Annahme, dass die be-
troffenen Kanäle, Leitungen und Schächte zusammenhängend
sind. Als Abrechnungslänge wird die gesamte Haltungslänge
(Schachtmitte bis Schachtmitte) zugrunde gelegt.

Rohr- und Kanalreinigung

32. Bei pauschalen Angebotspositionen zur Reinigung von Kanälen geht
der AN von einem normalen Verschmutzungsgrad aus. Dies sind 5 %
bei neuen und 10 % bei in Betrieb befindlichen Kanälen. Die Ver-

schmutzungsgrade werden anhand der Ablagerungshöhe im Ver-
hältnis zum Durchmesser der betroffenen Kanäle ermittelt. Die Be-

seitigung von höheren Verschmutzungsgraden sowie festen Ab-

lagerungen wie Beton, Bitumen oder Wurzeln, erfolgen gegen ge-
sonderte Berechnung nach Aufwand.

33. Die Entsorgung des Räumgutes wird nach Aufwand vergütet. Sofern
nicht anders vereinbart ist, wird von unbelasteten Abfällen ausge-
gangen. Als unbelastet in diesem Sinne gelten Abfälle, die die Zu-
ordnungswerte Z 1. 2 der Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft
Abfall (LAGA) 20 mit Stand vom 06. 11. 2003 nicht überschreiten.

TV-Inspektion

34. Eine normgerechte Inspektion setzt eine ausreichend gereinigte
Abwasseranlage voraus.

35. Preise der Kanalinspektion beziehen sich auf die Inspektion von
Kanälen mit bekannten und normgerechten Verläufen durch selbst-
fahrende Kameras. Die Untersuchung von Leitungen mit flexiblen

Schiebestangen oder mittels Satellitenkamera sowie die Ortung
von Leitungsverläufen vor der Untersuchung werden gesondert
vergütet.

36. Sofern nicht abweichend vereinbart, erfolgt die Videoaufzeichnung
digital (Codex divx 5.05), die Filmdateien (MPEG-4) werden mit der

Haltungsbezeichnung benannt. Feststellungen erfolgen im Daten-
satzformat ISYBau 2006

37. Der AN ist zur Vergabe von Schachtbezeichnungen berechtigt, soweit

sie nicht vom AG vorgegeben werden.

Dichtheitsprüfung

38. Der Einbau von Rohrverschlüssen erfolgt nur in gereinigte Kanäle
und Rohrleitungen.

39. Sofern nicht abweichend vom AG vorgegeben, erfolgt die Prüfung
nach folgenden Namen:
- Leitungen und Kanäle nach EN 1610 LC
- Schächte nach EN 1610 W oder mit Luftunterdruck max. bis zur Ober-

kante Konus bzw. Deckelplatte

- Leichtflüssigkeitsabschneider nach DIN 1999-100, Pkt. 15. 3. 1 (Regel-
Prüfung)

- Fettabscheider nach DIN 4040-100 Pkt. 13. 3. 1 (Regelprüfung)

- Muffen in Anlehnung an EN 1610 LC

40. Die Preise für die Prüfung von Kanälen und Schächten beinhalten
zwei Rohrverschlüsse bis DN 600. Der Verschluss von weiteren oder

größeren Zu- und Abläufen wird gesondert vergütet.

4l. Der Preis für die Prüfung von Rohrverbindungen beinhaltet den Ein-
und Ausbau der Geräte in eine Haltung. Der Umbau in weitere
Haltungen wird gesondert vergütet.

42. Die für die Prüfung der Druckleitung erforderlichen Befestigungen,
Enddeckel und Flansche werden vom AG kostenfrei bereitgestellt
und montiert.


